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öffentliche Bekan ntmach ung ei ner m ündtichen Verhand lung

In fo[gender Angelegenheit wird eine mündtiche Verhand[ung anberaumt:

Frau Wattraud Waltner, Bergstraße 24,6265 Hart im Zill.erlal" hat bei der Gemeinde Hart im ZiLlertal um die
baurechtliche BewiLLigung für das Vorhaben: Umbau- Anderungen zum genehmigten Bestand auf Grundstück Nr.

955, KG Hartim ZiLl.ertat, E290022 angesucht.

0rt der Verhandlung: GEMEINDEAMT DER GEMEINDE HARTIM ZILLETAT

Datum: Montag. den 06.07.2026 Zeit: 09:00 Uhr

Beteitigte können persöntich zur Verhandtung kommen, an ihrer Stetle einen Bevottmächtigten/eine
Bevotlmächtigte entsenden oder gemeinsam mitihrem/ihrer Bevottmächtigten zur Verhand[ung kommen.

Bevotlmächtigey'BevoLtmächtige kann eine eigenberechtigte natürtiche Person, einejuristische Person oder eine
eingetragene Personengesetlschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken

betreiben, dü rfen nicht bevo[[m ächti gt werden.

Dey'Die Bevoltmächtigte eines/einer Beteiligten muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine schrifttiche
Voltmacht ausweisen können. Die Vottmacht hat auf Name oder Firma zu [auten.

Eine schriftliche Vottmacht ist nicht erfordertich,

. wenn sich der/die Beteitigte durch eine zur berufsmäßigen Parieienvertretung befugte Person (zB einen
Rechtsanwatt/eine Rechtsanwältin, einen Notay'eine Notarin, einen Wirtschaftstreuhändtey'eine
Wirtschaftstreuhändterin oder einen ZiviLtechnikey'eine Zivittechnikerin) vertreten [ässt,

. wenn der/die Bevotlmächtigte des/der Betei[igten seine/ihre Vertretungsbefugnis durch seine/ihre
Bürgerkarte nachweist,

. wenn sich der/die Beteiligte durch uns bekannte Angehörige (s:oa des Altgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG), Haushaltsangehörige, Angestettte oder durch uns bekannte
Funktionäre/Funktionärinnen von 0rganisationen vertreten lässt und kein Zweifel an deren
Vertretun gsbefugn is besteht oder

. wenn dey'die Beteiligte gemeinsam mit seinem/ihrer Bevottmächtigten zur Verhand[ung kommt.

Beteiligte können in folgende Ptäne und sonstige Behetfe Einsicht nehmen:

Gesamter Bauakt

0rt: Gemeinde Hartim ZiLtertal.,6265 Hartim Zil.l,ertaL, Kirchptatz 1 (Bauamt)

Datum/Zeit: während der für den Parteienverkehr angesch[agenen Amtszeiten

Abgesehen von dieser Bekanntmachung und der persön[ichen Verständigung der uns bekannten Beteitigten wird die
Verhand[ung durch

T VertautbarungimInternetaufderHomepagederGemeindeHartimZitLertatkundgemacht.

Beteitigte vertieren ihre Parteistellung, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung
während der Amtsstunden bei uns oder während der Verhandlung Einwendungen erheben. Außerhalb der
Verhandlung schrifttich erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bis
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öffenttiche Bekan ntmach ung einer m ünd lichen Verhand lun g

zum Ende der Amtsstunden bei uns eingelangt sein. Außer in der Verhandlung können mündliche
Einwendungen spätestens erhoben werden:

0rt: Gemeinde Hartim Ziltertal,6265 Hartim Zi[[erta[, Kirchplatz 1 (Bauamt)

Datum: Bis spätestens am Tag vor Beginn der
Verhand[ung

Zeit: während der für den Parteienverkehr
an gesch [agenen Amtszeiten

Wenn ein Beteiligter/eine Beteitigtejedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhjndert
war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben und ihn/sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens
trifft, kann er/sie binnen zwei Wochen nach Wegfal[ des Hindernisses, das ihn/sie an der Erhebung von
Einwendungen gehindert hat,jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache, bei
uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann a[s rechtzeitig erhoben. Eine [ängere 0rtsabwesenheit
steltt kein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis dar.

Rechtsgrundlage: 55 40bis 42 des Attgemeinen Verwattungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG

Der Bürgermeister
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Dieses Dokumentwurde von Daniel 5chweinberger
elektronisch gefertigt und amtssigniert.
Prüfung unter: www.hartimzillertal.at/amtssignatur

DanieI Schweinberger

Erqeht qteichtautend an:

Antra gste[[er/Ei gentü m er
Sonstiger Beteitigter

Waltraud Watlner, Bergstraße 24,6265 Hartim Zillertal
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG, Eduard-Wa[[nöfer-Platz 2, 6020 In nsbruck
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